
der Streitwert im Gegenteil erhöht wird, kann nicht 
als berechtigt anerkannt werden. Ein allgemeines Ver
bot der reformatio in peius ist dem Zivilrecht nicht 
bekannt. Zudem handelt es sich hier nicht so sehr 
um eine Frage des Zivilrechts als vielmehr des Kosten
rechts. Auf dieses können aber allgemeine Grundsätze 
des Zivilrechts nicht schlechthin und ausnahmslos über
tragen werden. Denn das Kostenrecht regelt nicht die 
Beziehungen der Prozeßbeteiligten zueinander, sondern 
das Verhalten des Kostenschuldners zur Staatskasse. 
Es hat somit in erster Reihe öffentliche Belange im 
Auge. Von diesem Gesichtspunkt aus stellt sich § 18 
Abs. 1 Satz 3 GKG als eine zur Wahrung der Interessen 
der Staatskasse erlassene Vorschrift dar, zu deren ein
schränkender Auslegung weder der Wortlaut noch der 
Sinn dieser Bestimmung zwingen.

§ 78 RAGebO.
Zum Anspruch des bestellten Verteidigers auf Ab- 

wescnheitsgeld bei Wahrnehmung auswärtiger Termine.
BG Suhl, Beschl. vom 29. April 1953 — 3 Ks 12/53.

Rechtsanwalt R. war dem Angeklagten als Pflichtverteidiger 
bestellt worden. Die Hauptverhandlung wurde nicht am Sitz 
des Bezirksgerichts, sondern in H. vor erweiterter Öffentlich
keit durchgeführt. RA R. beantragte außer der Gebühr nach 
§§ 9 und 63 RAGebO und außer Fahrgeld, Auslagen und Um
satzsteuer gemäß § 78 RAGebO Tage- und Abwesenheitsgelder 
von 20 DM, insgesamt 75,40 DM. Der Kostenbearbeiter setzte 
von der Liquidation die gemäß § 78 RAGebO beantragten 20 
DM nebst 3% Umsatzsteuer ab und wies am 16. März 1953 den 
Betrag von 54,80 DM zur Zahlung an unter gleichzeitiger Mit
teilung an RA R„ daß nach der Rundverfügung Nr. 20/53 vom 
25. Februar 1953 (ANB1. des Ministeriums der Justiz 1953 S. 32) 
die Rechtsanwälte Fahrt und Reisekosten der Gruppe I nach 
den geltenden Bestimmungen über die Reisekostenvergütung 
erhalten, daß demnach für eintägige Dienstreisen keine Reise
kosten zu zahlen sind. Daraufhin hat RA R. nur insoweit Er
innerung gegen die Gebührenanweisung des Kostenbearbeiters 
eingelegt, als von diesem auch das beantragte Abwesenheits
geld von 10 DM nebst 0,30 DM Umsatzsteuer nicht zur Zah
lung angewiesen worden ist. Der Kostenbearbeiter hat der 
Erinnerung nicht abgeholfen.

Aus den G r ü n d e n :
Der Erinnerung war stattzugeben. Die Rundver

fügung Nr. 20/53 behandelt und regelt nur die Ge
bührensätze der in Strafsachen bestellten Verteidiger 
(§§ 63 ff. RAGebO). Die Bestimmung in I Ziffer 1 
Schlußabsatz der' genannten Rundverfügung läßt das 
in § 78 RAGebO bestimmte Abwesenheitsgeld unbe
rührt, sofern die Voraussetzungen für die Entstehung 
desselben gegeben sind. Mit dem Schlußabsatz der 
Ziff. 1 unter I der Rundverfügung Nr. 20/53 sollte 
lediglich klargestellt sein, daß der als Verteidiger in 
Strafsachen bestellte Rechtsanwalt außer den durch 
die Rundverfügung festgesetzten Gebühren auch Fahrt- 
und Reisekosten erhält, wenn die Voraussetzungen 
hierfür nach den 'jetzt geltenden Bestimmungen vor
liegen. Abgesehen von der Tatsache, daß in der Regel 
nur am Sitz des Gerichts amtierende Rechtsanwälte zu 
Pflichtverteidigern in Strafsachen bestellt werden, 
also weder Fahrt- und Reisekosten noch Abwesenheits
gelder zur Entstehung gelangen, hätte bei dahingehen
der Absicht die Rundverfügung ausdrücklich den zu
künftigen Wegfall von Abwesenheitsgeld bestimmt 
bzw. unter Hinweis auf § 78 RAGebO ausgeführt, daß 
die Rechtsanwälte nur Fahrt- und Reisekosten er
halten.

Da einerseits sich die Rundverfügung nur mit den 
Gebühren der Pflichtverteidiger in Strafsachen befaßt 
(4. Abschnitt der RAGebO), andererseits das Abwesen
heitsgeld aus § 78 RAGebO in deren 5. Abschnitt ge
regelt ist und somit für Strafsachen als auch für 
bürgerliche Rechtsstreitigkeiten Anwendung findet, ist 
zu schließen, daß mit dieser Rundverfügung nicht die 
Frage der Abwesenheitsgelder geregelt worden ist.

Das Abwesenheitsgeld in diesem ohnehin den 
gegebenen Verhältnissen entsprechend ausnahmsweisen 
Fall mußte deshalb dem Pflichtverteidiger zugestanden 
werden.

§ 86 a RAGebO.
Die Festsetzung gesetzlicher Rechtsanwaltsgebühren 

und Auslagen gemäß § 86 a RAGebO auf Antrag eines 
nicht mehr als Rechtsanwalt zugelassenen Prozeßbe
vollmächtigten ist unzulässig.

BG Dresden, Beschl. vom 1. April 1953 — 2 T 72/53.
Aus den G r ü n d e n :

Bei dem Festsetzungsverfahren nach § 86a RAGebO 
— wie auch bei dem Festsetzungsverfahren nach 
§§ 103 ff. ZPO — handelt es sich um ein summarisches

Verfahren. Daher kommt der Bestimmung in § 86a 
Abs. 3 RAGebO, wonach die Festsetzung unterbleibt, 
wenn der Antragsgegner Einwendungen dagegen er
hebt, die nicht im Gebührenrecht ihren Grund haben, 
besondere Bedeutung zu. In einem solchen Falle sind 
die Beteiligten nach dem Gesetz auf den Rechtsweg zu 
verweisen.

Dieser Gesichtspunkt ist nach der Auffassung des 
Senats von besonderer Bedeutung für die Beantwortung 
der Frage, ob auch dem Verlangen eines nicht mehr 
zugelassenen Rechtsanwalts — der also k e i n  Rechts
anwalt ist — auf Festsetzung von Gebühren und Aus
lagen nach § 86a RAGebO zu entsprechen ist. Die Fest
setzung auch in diesen Fällen mag zwar praktisch er
scheinen, weil dieses Verfahren für die Beteiligten ohne 
Zweifel eine Vereinfachung bedeuten würde. Dieser 
„praktische“ Gesichtspunkt kann jedoch nicht durch
schlagen, weil das Festsetzungsverfahren ausschließ
lich Rechtsanwälten offensteht, deren gesetzliche Ge
bührenansprüche so eng mit ihrer Tätigkeit verbunden 
sind und deren Mitwirkung an der Arbeit der Ge
richte die Erteilung eines Vollstreckungstitels auf dem 
einfachen Wege der Festsetzung ihrer gesetzlichen Ge
bühren und Auslagen rechtfertigt. Das gilt aber tat
sächlich nur für einen „Rechtsanwalt“, d. h. für einen 
Juristen, der im Zeitpunkt der Antragstellung als 
Rechtsanwalt zugelassen ist, nicht aber für einen 
Bürger, der zu einem früheren Zeitpunkt einmal als 
Rechtsanwalt zugelassen war. Dabei wird es ohne Be
deutung sein, ob die erteilte Zulassung niedergelegt 
oder entzogen worden ist. Diese Beurteilung entspricht 
nicht nur dem Wortlaut des Gesetzes, sondern auch 
dem Inhalt der Vorschrift des § 86a RAGebO im gegen
wärtigen Zeitpunkt. Für diese Beurteilung ist auch von 
Bedeutung der Umstand, daß in den Fällen der Nieder
legung oder Entziehung der Zulassung zur Anwalt
schaft mit Rücksicht auf die dadurch möglicherweise 
notwendig gewordene Neubeauftragung eines Rechts
anwalts oft die Frage streitig sein kann, ob dem 
ehemaligen Rechtsanwalt die berechneten Gebühren 
überhaupt zuzusprechen sind. Diese Frage ist jedoch 
nicht im Festsetzungsverfahren zu klären. Auch dieser 
Gesichtspunkt spricht gegen eine ausdehnende An
wendung des § 86a RAGebO.

(Mitgeteilt von Oberrichter Rolf H a n t z s c h e ,
Dresden)

Arbeitsrecht
VO über die Regelung des Stellenplanwesens vom

12. Juli 1951 (GBl. S. 689).
1. Der Stellenplan ist seinem Wesen nach eine An

weisung der Stellenplankommission an die betreffende 
Dienststelle, auf einem bestimmten Tätigkeitsgebiet 
einen Angestellten zu beschäftigen, der den allgemei
nen Tätigkeitsmerkmalen einer bestimmten Vergütungs
gruppe des Tarifvertrages entspricht.

2. Der Charakter des Stellenplans als eines Mittels 
zur Organisierung der Verwaltung und ihrer Arbeit 
(Organisationsbefehl) schließt jeden Widerspruch zum 
Tarifvertrag aus.

3. Die durch den Stellenplan vorgenommene Organi
sierung der Verwaltung und ihrer Arbeit ist reine Ver
waltungstätigkeit, die von den Arbeitsgerichten weder 
nachgeprüft noch abgeändert werden kann.

4. Die durch eine Änderung des Stellenplans bewirkte 
Umorganisation der Verwaltung kann zu einer inhalt
lichen Änderung oder zur Aufhebung gegebener Arbeits
rechtsverhältnisse führen, die sich nach arbeitsrecht
lichen Grundsätzen vollzieht. Für die Entscheidung von 
Streitigkeiten, die sich hieraus ergeben, sind die Ar
beitsgerichte zuständig.

LAG Berlin, Urt. vom 6. März 1953 — 1 Sa 53/52.
Der Kläger ist bei der Beklagten als Pressereferent beschäf

tigt. Auf das Arbeitsrechtsverhältnis findet der Tarifvertrag 
für die Beschäftigten der Regierung der Deutschen Demokrati
schen Republik sowie der angeschlossenen Verwaltungen, In
stitute und Betriebe vom 1. Januar 1950 Anwendung. Die 
Entlohnung des Klägers erfolgte nach Vergütungsgruppe I. Der 
Kläger ist der Auffassung, daß ihm auf Grund des Tarifvertrags 
in seiner Funktion als Pressereferent die Entlohnung nach 
Vergütungsgruppe Ia zustehe. Diese Auffassung wird von der 
Beklagten grundsätzlich nicht bestritten. Sie bezeichnet sich 
aber als außerstande, den Kläger nach Vergütungsgruppe Ia 
des Tarifvertrags zu entlohnen, da sie nicht die hierfür er
forderliche Genehmigung zunächst des Finanzministeriums, 
später der Stellenplankommission erhalten habe. Die Stellen
plankommission habe für den Pressereferenten eine Planstelle 
nach Vergütungsgruppe I festgelegt.
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